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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs6;

AlVG 1977 §36a;

EStG 1988 §15;

Rechtssatz

Die Zurverfügungstellung einer Dienstwohnung ebenso wie die Tragung von Stromkosten für die Dienstwohnung ist als

geldwerter Vorteil aus dem Dienstverhältnis gemäß § 36a AlVG bei der Feststellung des Einkommens für die

Beurteilung des Vorliegens von Arbeitslosigkeit grundsätzlich zu berücksichtigen.
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